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1. Anlass 

Der Markt Dinkelscherben hat die Aufstellung für den Bebauungsplan Nr. 61 „Im Grund, Et-

telried – Flurnummer 140““ nach § 13 b BauGB beschlossen. Das Bundesverwaltungsgericht 

hat mit Urteil vom 18. Juli 2023 (Az. 4 CN 3/22), § 13 b BauGB für unvereinbar mit Europa-

recht erklärt. Durch die Einführung eines neuen § 215 a BauGB wurde eine Art „Reparatur-

vorschrift“ für den klarstellend aufgehobenen § 13b BauGB geschaffen. Die Regelung soll es 

ermöglichen, nach § 13 b BauGB begonnene Planverfahren geordnet zu Ende zu führen. 

Hierfür ist in der Neuregelung die Durchführung einer umweltbezogenen Vorprüfung des Ein-

zelfalls entsprechend § 13 a Abs. 1 Nr. 2 BauGB vorgesehen. Bebauungsplanverfahren nach 

§ 13 b BauGB, die vor Ablauf des 31. Dezembers 2022 förmlich eingeleitet wurden, sollen 

danach im beschleunigten Verfahren abgeschlossen werden können, wenn die Vorprüfung 

keine Anhaltspunkte für erhebliche Umweltauswirkungen des Bebauungsplans ergibt. 

 

Voraussetzung für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens ist, dass nach den Kri-

terien der Anlage 2 zum BauGB die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan vo-

raussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 in der Abwä-

gung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls) oder die als Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes oder der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ent-

sprechend § 1a Absatz 3 auszugleichen wären. 

 

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zu-

lässigkeit von Vorhaben bergründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 

Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch dann ausgeschlossen, wenn 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutz-

güter bestehen oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 

Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

In dieser Vorprüfung des Einzelfalls werden die umweltrelevanten Eckpfeiler der Planung ge-

mäß Anlage 2 BauGB zusammengestellt und eine Einschätzung zu den mit der Planung ein-

hergehenden Umweltauswirkungen insbesondere im Hinblick auf erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen vorgenommen. Außerdem erfolgt eine Vorprüfung des Einzelfalls zur Ab-

klärung des erforderlichen naturschutzfachlichen Ausgleichs nach Bayerischem Leitfaden. 
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2. Projektbeschreibung 

Lage und räumliche Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im Norden des Ortsteils Ettelried des Marktes Dinkelscherben (siehe 

nachfolgende Abb.). Der Bereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücks-Nr. und 

Teilflächen (TF):  

139 (TF), 140, 141 (TF), 147, 502 (TF), 503 (TF), 503/1, 503/2 und 503/3 (TF) der Gemarkung 

Ettelried (siehe nachfolgende Abb.).  

 

 
Abbildung 1 – Lage und räumliche Abgrenzung (rot markiert) des Plangebietes 

Quelle: BayernAtlas, Abruf 2024 

 

Bestandssituation und Planung 

 

Es handelt sich überwiegend um landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Grünlandflächen 

und gärtnerisch genutzte Flächen (vgl. nachfolgende Abb.). Im Bereich der geplanten Ver-

kehrswege befinden sich bereits Wirtschaftswege, die zum Teil bereits versiegelt sind. Das 

Plangebiet liegt im Naturraum Donau-Iller-Lech-Platten. Aufgrund der gesteigerten Nach-

frage nach Wohnraum im Markt Dinkelscherben soll der Bebauungsplan Nr. 61 „Im Grund, 

Ettelried – Flurnummer 140“ Wohnbauflächen zur Verfügung stellen. Entsprechend des Be-

darfs an neuem Wohnraum im Ortsteil Ettelried ist die Weiterführung der Wohnbauflächen 
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am nördlichen Rand von Ettelried vorgesehen. Das Plangebiet soll als Allgemeines Wohnge-

biet (WA) festgesetzt werden. 

 

 
Abbildung 2 – Vorhabenbereich (rot markiert) im Luftbild 

Quelle: BayernAtlas, Abruf 2024 
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3. Grundlagen 

Für die Prüfung der Kriterien der Checkliste zur Vorprüfung des Einzelfalls wurden im We-

sentlichen folgende Unterlagen verwendet: 

• die interaktiven Online-Karten BayernAtlas und UmweltAtlas des bayerischen Lan-

desamts für Umwelt 

• Fotos des Planungsgebietes 

• Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr (2021): Eingriffsre-

gelung in der Bauleitplanung. Ein Leitfaden. Bauen im Einklang mit Natur und Land-

schaft., München. 
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4. Beurteilung der Kriterien für die Vorprüfung 

Gemäß § 13 a BauGB ist die Erheblichkeit der Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes 

durch eine überschlägige Prüfung einzuschätzen. 

Dabei sind die nachfolgend aufgeführten Kriterien nach Anlage 2 BauGB zu berücksichtigen 

(Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Tabelle zur Beurteilung der Kriterien für die Vorprüfung  

Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13 a Absatz 

1 Satz Nr. 2)  

Erläuterung 

V
o

ra
u

s
s
ic

h
tl

i-

c
h

e
 e

rh
e
b

li
c
h

e
 

U
m

w
e
lt

a
u

s
-

w
ir

k
u

n
g

e
n

 

1. Merkmale des Bebauungsplanes insbesondere in Bezug auf Ja  Nein 

1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungs-

plan einen Rahmen im Sinne des 

§ 35 abs. 3 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung setzt; 

▪ Die Plangebietsgröße stellt 

den Bedarf dar, der sich auf ei-

ner Größe von 23.900 m² ent-

wickeln soll. Unter anderem 

sind dazu folgende Festset-

zungen vorgesehen: 

- Die Grundflächenzahl 

(GRZ) wird auf 0,3 festge-

setzt. Es ergibt sich eine 

überbaubare Grundfläche 

von 15.400 m², welche bei 

einer GRZ von 0,3 mit ca. 

4.620 m² bebaut werden 

wird. 

- Es soll vorrangig eine Ein-

familienhausbebauung bei 

weitgehend freier Gebäu-

destellung entstehen. 

 X 

▪ Es werden durch den Bebau-

ungsplan keine anderen Zuläs-

sigkeiten von Vorhaben vorbe-

reitet oder begründet, die einer 

Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

unterliegen 

 X 

1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungs-

plan andere Pläne und Programme 

beeinflusst; 

▪ Durch den Bebauungsplan 

werden keine anderen Pläne 

und Programme beeinflusst. 

 X 
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Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13 a Absatz 

1 Satz Nr. 2)  

Erläuterung 
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s
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▪ Im rechtswirksamen Flächen-

nutzungsplan i.d.F.v. 

18.04.1991 wird der Planungs-

bereich teilweise als Fläche für 

die Landwirtschaft und teil-

weise als Haus und Hofgarten 

mit Baum-Strauchpflanzung 

bzw. Dorfgebiet dargestellt.  

Der Flächennutzungsplan wird 

nach Satzungsbeschluss be-

richtigt. Die geordnete städte-

bauliche Entwicklung des Ge-

meindegebietes wird durch die 

Planung nicht beeinträchtigt. 

 X 

1.3 die Bedeutung des Bebauungspla-

nes für die Einbeziehung umweltbe-

zogener, einschließlich gesundheits-

bezogener Erwägungen, insbeson-

dere im Hinblick auf die Förderung 

der nachhaltigen Entwicklung; 

▪ Das Plangebiet unterliegt der 

anthropogenen Nutzung in 

Form von landwirtschaftlicher 

sowie gärtnerischer Nutzung. 

Die Bedeutung des Bebau-

ungsplanes im Hinblick auf 

umweltbezogene Erwägungen 

wird aufgrund der Lage, der 

angrenzend vorhandenen Be-

bauung und einhergehender 

Flächenversiegelung als ge-

ring eingestuft. Die Schutzgü-

ter von Natur und Landschaft 

(Boden, Fläche, Klima, Luft, 

Wasser Biotoptypen 

Flora/Fauna, Kulturgüter) sind 

durch die angrenzend vorhan-

dene Bebauung und Versiege-

lung sowie die landwirtschaftli-

che und gärtnerische Nutzung 

innerhalb des Vorhabenberei-

ches bereits anthropogen ge-

prägt und von nachrangiger 

Bedeutung. 

 X 
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Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13 a Absatz 

1 Satz Nr. 2)  
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▪ Mit Umsetzung des Bebau-

ungsplans kommt es aufgrund 

der geplanten Nutzung (Allge-

meines Wohngebiet) und 

Größe zu keiner nennenswer-

ten Zunahme der Lärmbelästi-

gung. 

 X 

1.4 die für den Bebauungsplan relevan-

ten umweltbezogenen, einschließlich 

gesundheitsbezogener Probleme; 

▪ Es wird keine Zulässigkeit von 

Vorhaben vorbereitet oder be-

gründet, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung unter-

liegen. Anhaltspunkte für die 

Beeinträchtigung der Schutz-

güter der Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung und 

der europäischen Vogel-

schutzrichtlinie sind nicht zu 

erwarten. 

 X 

1.5 die Bedeutung des Bebauungsplans 

für die Durchführung nationaler und 

europäischer Umweltvorschriften 

▪ Schutzgebiete (wie Natur-

schutzgebiet, Vogelschutzge-

biet, FFH-Gebiete etc.) nach 

BNatSchG liegen nicht im Wir-

kungsbereich des Bebauungs-

planes. Es ergeben sich daher 

keine Bedeutungen für natio-

nale und europäische Umwelt-

vorschriften 

 X 

2 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich be-

troffenen Gebiete insbesondere in Bezug auf 

Ja Nein 

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häu-

figkeit und Umkehrbarkeit der Aus-

wirkungen 

Durch die Planung wird es zu keiner 

wesentlichen Erhöhung des Ver-

kehrsaufkommens auf den umlie-

genden Straßen kommen. Aufgrund 

der Vorbelastung durch die landwirt-

schaftliche und gärtnerische Nut-

zung sowie durch Gebäude und 

Verkehrsflächen im unmittelbaren 

Umfeld sind nur geringfügige Aus-

wirkungen auf Wasser, Boden, Na-

tur und Landschaft zu erwarten. 

 X 
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Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13 a Absatz 
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2.2 den kumulativen und grenzüber-

schreitenden Charakter der Auswir-

kungen; 

Ein kumulativer und grenzüber-

schreitender Charakter von Auswir-

kungen kann ausgeschlossen wer-

den. 

 X 

2.3 die Risiken für die Umwelt, ein-

schließlich der menschlichen Ge-

sundheit (zum Beispiel bei Unfällen); 

Aufgrund der Bestandssituation so-

wie der geplanten Nutzung in Form 

von Allgemeinem Wohngebiet be-

steht kein erhöhtes Risiko für die 

Umwelt und den Menschen. 

Mit der Planung werden keine Risi-

ken für die Umwelt oder Gesund-

heitsrisiken vorbereitet. 

 X 

2.4 den Umfang und die räumliche Aus-

dehnung der Auswirkungen; 

Wird durch die Größenbegrenzung 

in Bezug auf die Grundfläche be-

rücksichtigt. 

Der Bebauungsplan bezieht sich auf 

den unter Punkt 1.1 beschriebenen 

Geltungsbereich. Über das Plange-

biet hinausgehende Auswirkungen 

sind nicht zu erwarten. 

 X 

2.5 Die Bedeutung und die Sensibilität 

des voraussichtlich betroffenen Ge-

biets auf Grund der besonderen na-

türlichen Merkmale, des kulturellen 

Erbes, der Intensität der Bodennut-

zung des Gebietes jeweils unter Be-

rücksichtigung der Überschreitung 

von Umweltqualitätsnormen und 

Grenzwerten; 

Das Plangebiet befindet sich am 

nördlichen Ortsrand von Ettelried 

und grenzt unmittelbar an die bereits 

vorhandene Wohnbebauung an. Es 

handelt sich um einen derzeit größ-

tenteils unbebauten und unversie-

gelten, landwirtschaftlich und gärt-

nerisch genutzten Bereich ohne nä-

here Bedeutung bzw. Sensibilität für 

die unter Punkt 2.5 genannten Merk-

male. 

Der Bebauungsplan schafft neuen 

Wohnraum und sichert die städte-

bauliche Ordnung. 

Eine Überschreitung von Umwelt-

qualitätsnormen und Grenzwerten 

ist bei Umsetzung der Planung nicht 

zu erwarten. 

 X 
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2.6 folgende Gebiete:  Ja Nein 

2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Ab-

satz 1 Nummer 8 des Bundesnatur-

schutzgesetzes, 

▪ nicht betroffen 

 

 X 

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des 

BNatSchG, soweit nicht bereits von 

Nummer 2.6.1 erfasst, 

▪ nicht betroffen  X 

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des 

BNatSchG, soweit nicht bereits von 

Nummer 2.6.1 erfasst, 

▪ nicht betroffen  X 

2.6.4 Biosphärenreservate und Land-

schaftsschutzgebiete gemäß den 

§§ 25 und 26 des Bundenaturschutz-

gesetzes, 

▪ nicht betroffen  X 

2.6.5 Gesetzlich geschützte Biotope ge-

mäß § 30 des Bundesnaturschutzge-

setzes, 

▪ nicht betroffen  X 

2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 

des Wasserhaushaltgesetzes, Heil-

quellenschutzgebiete gemäß § 53 

Absatz 4 des Wasserhaushaltgeset-

zes sowie Überschwemmungsge-

biete gemäß § 76 des Wasserhaus-

haltgesetzes, 

▪ nicht betroffen  X 

2.6.7 Gebiete, in denen die in Rechtsakten 

der Europäischen Union festgelegten 

Umweltqualitätsnormen bereits über-

schritten sind, 

▪ nicht betroffen  X 

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungs-

dichte, insbesondere Zentrale Orte 

im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 

des Raumordnungsgesetzes, 

▪ Die Gemeinde Dinkelscher-

ben bildet gemäß des Regi-

onalplans der Region Augs-

burg zusammen mit Zus-

marshausen ein Doppelun-

terzentrum und gehört zum 

ländlichen Teilraum im Um-

feld des großen Verdich-

tungsraumes Augsburg. 

Als Einrichtungen der 

Grundversorgung sind meh-

rere Kindergärten und 

 X 
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Schulen (Grund- und Mittel-

schule, Montessorischule 

und Sonderpädagogische 

Schule) vorhanden sowie 

eine breite Palette von Ein-

kaufsgeschäften, Hand-

werksbetrieben, Dienstleis-

tern und Gastronomie. 

Durch das Vorhaben wird 

neuer Wohnraum angren-

zend zum bestehenden 

Siedlungsraum ermöglicht. 

Entwicklungsmöglichkeiten 

von Siedlungsräumen wer-

den nicht eingeschränkt. 

2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten ver-

zeichnete Denkmäler, Denkmalen-

sembles, Bodendenkmäler oder Ge-

biete, die von der durch die Länder 

bestimmten Denkmalschutzbehörde 

als archäologisch bedeutende Land-

schaften eingestuft worden sind. 

▪ nicht betroffen   X 

 Der Bebauungsplan führt wahrscheinlich zu erheblichen nachteiligen Um-

weltauswirkungen. 

Es besteht eine 

Pflicht zur Durch-

führung einer Um-

weltprüfung. 

X Der Bebauungsplan führt sehr wahrscheinlich nicht zu erheblichen nachtei-

ligen Umweltauswirkungen. 

Es besteht keine 

Pflicht zur 

Durchführung ei-

ner Umweltprü-

fung. Das be-

schleunigte Ver-

fahren gemäß 

§ 13 b BauGB in 

der bis zum Ab-

lauf des 22. Juni 

2021 geltenden 

Fassung kann 

angewendet wer-

den. 
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Gemäß § 215 a Abs. 3 Satz 1 BauGB ist eine Vorprüfung des Einzelfalls zur Abklärung des 

erforderlichen naturschutzfachlichen Ausgleichs erforderlich. Hierzu ist der Bayerische Leit-

faden zur Eingriffsregelung anzuwenden (siehe nachfolgende Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Checkliste zur Vereinfachten Vorgehensweise in der Eingriffsregelung 
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Da nicht alle Fragen mit „ja“ beantworten werden können, besteht ein Ausgleichsbedarf.  
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5. Ergebnis 

Unter Berücksichtigung der Kriterien gemäß Anlage 2 BauGB wurden die Merkmale des Be-

bauungsplanes überprüft und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Belange der Umwelt 

beurteilt. 

 

Die überschlägige umweltbezogene Vorprüfung des Einzelfalls kommt zur Einschätzung, 

dass der Bebauungsplan Nr. 61 „Im Grund, Ettelried – Fl.-Nr. 140“ voraussichtlich keine er-

heblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der weiteren Ab-

wägung zu berücksichtigen sind. 

 

Das Plangebiet liegt unmittelbar angrenzend zu bereits vorhandenen Wohnbebauung am 

Ortsrand von Ettelried. Es handelt sich überwiegend um landwirtschaftlich genutzte Flächen 

sowie Grünlandflächen und gärtnerisch genutzte Flächen.  Wesentliche negative Auswirkun-

gen auf die einzelnen Schutzgüter im Sinne von § Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden aufgrund o.g. 

Bestandssituation und Lage ebenfalls nicht erwartet. Zudem bestehen auch keine Anhalts-

punkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-

kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 

beachten sind. 

 

Die Checkliste zur Vereinfachten Vorgehensweise in der Eingriffsregelung kommt zu dem 

Ergebnis, dass ein Ausgleichsbedarf erforderlich ist. 

 

Insgesamt führt das geplante Vorhaben sehr wahrscheinlich nicht zu erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen, die nach § 2 Absatz 4 BauGB in der weiteren Abwägung zu berück-

sichtigen sind, es ist jedoch ein Ausgleich zu erbringen. Da alle Voraussetzungen erfüllt sind, 

kann der Bebauungsplan mit Ausgleichsdarstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13 

b BauGB in der bis zum Ablauf des 22. Juni 2021 geltenden Fassung aufgestellt werden.  
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